
 

 

A
16,82 qm

B
21,20 qm

C
24,10 qm

 

 

A
16,82 qm

B
21,20 qm

C
24,10 qm

 

 

A
16,82 qm

B
21,20 qm

C
24,10 qm

C 
24,10 qm

Seit der Novellierung vom 1. Januar 2017 fordert die Bauordnung für Berlin (BauOBln): In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
und mit erforderlichen Aufzügen müssen bis zum 31. Dezember 2019 ein Drittel der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein. Ab dem  
1. Januar 2020 muss die Hälfte der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein. Die vorliegende Arbeitshilfe basiert auf den Vorgaben 
der neuen Barrierefreies Wohnen Verordnung Berlin (BWV Bln), die die DIN 18040-2 in Berlin ab dem 1. Januar 2020 ersetzt und 
Regelwerk ist.

BARRIEREFREI BAUEN

WOHNUNGSNEUBAU
ERSCHLIESSUNGS-
TYPOLOGIEN
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Die stufenlose Erreichbarkeit der Wohnung über den üblichen 
Haupteingang ist das vorrangige Kriterium für eine selbständige, 
unterstützungsunabhängige Nutzung der eigenen vier Wände – 
ebenso wie die gute Orientierung für alle zum Beispiel durch eine 
intuitive Wegeführung bis zur Wohnungstür. 

Ausgehend von städtebaulichen Gegebenheiten wie dem Parzel-
lenzuschnitt oder der Gebäudeposition zur Grundstücksgrenze, An-
zahl und Größe der Wohneinheiten pro Geschoss sowie der Art der 
Erdgeschossnutzung bieten sich unterschiedliche Erschließungs-
typologien für eine grundsätzlich barrierefreie Zugänglichkeit bis 
zur Wohnung mit Mobilitätshilfen ( Rollstuhl, Rollator) an. 

Einerseits geht es beim Planen darum, wirtschaftliche, das heißt 
Flächen- und Betriebskosten sparende Lösungen aufzuzeigen. Die 
Arbeitshilfe der Architektenkammer Berlin „Erschließungstypo-
logien“, erarbeitet vom Arbeitskreis Universal Design  |  Barriere- 
freiheit  |  Demografie, stellt dem gegenüber kommunikative und  
Komfortaspekte ebenso wie Aspekte der Wohnungs- und Nutzungs-
mischung innerhalb eines Gebäudes in den Fokus – als Diskussions-
beitrag für eine nachhaltige Gebäudeplanung. 

Die vorgestellten Erschließungsmodule liefern Kernaussagen für 
eine barrierefreie Flächenaufteilung bereits in der Konzeptions-
phase eines Gebäudes. 

A. Flächenminimierte Erschließung für einen Zweispänner: 
Wartezone vor dem Aufzug liegt in der Bewegungsfläche 
der Treppe. EG in der Regel ohne Höhenversprung zum 
Straßenniveau.

B. Erschließung für einen Zwei- bis Vierspänner, bei der die 
Aufzugswartezone von der Treppenbewegungsfläche 
abgekoppelt ist. Aufzug als Durchlader für Hochparterre-
Lösung möglich.

C. Erschließung für einen Zwei- bis Vierspänner, bei der die 
Wartezone vor dem Aufzug und den Wohnungen von der 
Bewegungsfläche der Treppe abgekoppelt ist. EG auf Ni-
veau des Gebäudezugangs.

D. Innenflur-Typ mit Überlagerung der Bewegungsfläche 
 der Treppe mit der Wartezone des Aufzugs. Große Anzahl 

an Wohnungen in Abhängigkeit der Rettungsweglänge 
möglich.

E. Laubengang-Typ mit Überlagerung der Bewegungsfläche 
der Treppe mit der Wartezone des Aufzugs. Große Anzahl 
an Wohnungen in Abhängigkeit der Rettungsweglängen 
und Hochparterre-Lösung (als Durchlader) möglich.



Bei der Planung der Bewegungsflächen ist stets von 
Fertigmaßen auszugehen, das heißt, bereits in den frühen 
Planungsphasen sind Bautoleranzen, Putzstärken, Geländer-
Auskragungen und ähnliches mit zu berücksichtigen!

Allgemein
- Eine kontrastreiche Gestaltung erleichtert die Nutzung bei 

Seheinschränkungen (Klingel- und Lichttaster zu Wand, 
Zarge zur Wand, Stufe zu Bodenbelag, Stufenvorderkante 
zu Stufe, Geländer zur Wand usw.)

- Rutschhemmende, reflexionsarme Bodenbeläge 
- Niveaugleicher Zugang ins Gebäude, zum Aufzug und zu 

allen Wohnungen
- Flurbreiten mindestens 120 cm
- An Durchgängen bis zu einer Tiefe von maximal 100 cm ist 

eine Durchgangsbreite von mindestens 90 cm einzuhalten.

Türen
An allen Haus-, Aufzugs- und barrierefreien Wohnungsein-
gangstüren außen und allgemein zugänglichen Räumen wie 
Abstellraum für Kinderwagen und Mobilitätshilfen oder Müll- 
und Zählerräumen oder innenliegenden Spielplätzen:
- Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm
- Seitlicher Abstand von 50 cm von Mittelachse Türdrücker 

zu Bauteilen (besser 60 cm)
- Lichte Türdurchgangsbreiten 90 cm, innerhalb von barrie-

refreien Wohnungen 80 cm

- Lichte Durchgangshöhe von mindestens 205 cm
- An Wohnungseingangstüren sind Schwellen nur bis  

2 cm Höhe zulässig.

Aufzug
- Mindestabstand der Aufzugtür zu abwärtsführenden  

Treppen 300 cm. Axial gegenüber dem Treppenauge  
angeordnete Aufzugtüren sind zulässig.

- Abstand Ruftaster außen zu Bauteilen mindestens  
50 cm mit einer Höhe von 85 bis 105 cm, vorzugsweise 
rechts neben der Aufzugtür

- Profil- und Brailleschrift sollen verwendet werden.

Notwendige Treppen
- Empfehlung: Ergonomisch günstiges Steigungsverhältnis 

von 18/28 cm
- Sicherung gegen Unterlaufen von Treppen bis 220 cm Höhe
- Stufenkantenmarkierungen mindestens an der ersten und 

letzten Stufe je Treppenlauf, bei gewendelten Treppen an 
allen Stufenkanten. (Empfehlung: Verzicht auf gewendelte 
Treppen)

- Ab drei Stufen beidseitige griffsichere Handläufe mit  
abgerundetem Abschluss. Ein Handlauf darf 10 cm in die 
Mindesttreppenlaufbreite (100 cm) hineinragen. 

- Empfehlung: Handläufe 30 cm über die Stufenvorder- 
kanten mit gleichbleibender Stützhöhe verlängern

- Geschlossene Setzstufen. Schräge Setzstufen mit  
maximaler Unterschneidung von 2 cm sind zulässig.

Stand: Juli 2019
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WESENTLICHE KRITERIEN UND AUSSTATTUNGSMERKMALE FÜR BARRIEREFREIE ERSCHLIESSUNGEN
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